
Antragsversendung an: KVN Bezirksstelle, Geschäftsbereich Vertragsärztliche Versorgung 

Ärztlich angeordnete Hilfeleistungen von 
qualifizierten nicht-ärztlichen Praxisassistenten gemäß 
Kapitel 38 EBM

Die Genehmigung kann frühestens mit Vorlage aller entscheidungsrelevanten Unterlagen erteilt werden. 
Mit Unterschrift wird erklärt, dass die einschlägigen Rechtsgrundlagen zur Kenntnis genommen wurden. 

Datum / Unterschrift von allen antragstellenden Ärzten / des MVZ-Leiters) / Stempel 

1. Antragsgegen-
stand / -befugnis

Antragsbefugt für die Gebührenordnungspositionen im Abschnitt 38.3 EBM sind 
Vertragsärzte gemäß Nr. 2 der Präambel 38.1 EBM. 

Es wird die Genehmigung zum Delegieren von Leistungen an den nicht-ärztlichen Praxisas-
sistenten von folgenden Vertragsärzten beantragt:  

Name, Vorname LANR 

Name, Vorname LANR 

Name, Vorname LANR 

Name, Vorname LANR 

2. Fachliche
Befähigung nicht-
ärztliche Praxis-
assistenten

Der nicht-ärztliche Praxisassistent ist mit mindestens 20 Wochenstunden in der Praxis 
beschäftigt: 

Name, Vorname 

Der nicht-ärztliche Praxisassistent verfügt über folgende Qualifikationen: 

eine nach dem qualifizierten Berufsabschluss mindestens dreijährige Berufserfahrung in 
einer Praxis eines Arztes gemäß Nr. 1 der Präambel 38.1 

und 

Nachweis über die Begleitung von 20 Hausbesuchen zur Verrichtung medizinisch notwen-
diger delegierbarer Leistungen in Alten- oder Pflegeheimen oder in anderen beschützenden 
Einrichtungen bei einem Arzt gemäß Nr. 2 der Präambel 38.1. 

und 

eine Qualifikation gemäß § 7 der Anlage 8 zum Bundesmantelvertrag-Ärzte (BMV-Ä) 

Bitte die Nachweise durch eine ärztliche Bescheinigung und 
eine entsprechende Kursteilnahme belegen! 

Name und Kontaktdaten der Praxis: 

Betriebsstättennummer (BSNR) 
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Anhang zum Antrag Nicht-ärztlicher Praxisassistenten

Auszug aus der Delegations-Vereinbarung (Anlage 8 zum Bundesmantelvertrag-Ärzte) 
§ 7 Zusatzqualifikation
(1) Die Zusatzqualifikation dient dem Erwerb von Kenntnissen, 
Erfahrungen und Fertigkeiten, die den nicht-ärztlichen Praxisassis-
tenten aufbauend auf der jeweiligen Primärqualifikation befähigen 
müssen, Hilfeleistungen in der Häuslichkeit der Patienten, in Alten-
oder Pflegeheimen oder in anderen beschützenden Einrichtungen in 
Abwesenheit des anordnenden Arztes zu erbringen. Die für den 
Erwerb der Zusatzqualifikation nachzuweisenden Fortbildungsmaß-
nahmen müssen eine theoretische Fortbildung zu den Themen 
Berufsbild, medizinische Kompetenz und Kommunikati-
on/Dokumentation, eine praktische Fortbildung in Form von Hausbe-
suchen und eine Fortbildung in Notfallmanagement umfassen. Der 
Umfang der für die Zusatzqualifikation nachzuweisenden Stunden 
richtet sich nach der Dauer der bisherigen Berufstätigkeit des nicht-
ärztlichen Praxisassistenten.
(2) Die theoretische und die praktische Fortbildung sowie die Fortbil-
dung in Notfallmanagement gelten als nachgewiesen, wenn der 
nicht-ärztliche Praxisassistent abhängig von der Dauer seiner bishe-
rigen Berufstätigkeit nach dem qualifizierten Berufsabschluss Fort-
bildungsmaßnahmen in folgendem zeitlichen Umfang nachweisen 
kann: 
Dauer der 
Berufstätig-
keit  

Theoretische 
Fortbildung 
(Stunden) 

Praktische 
Fort-
bildung 
(Stunden) 

Notfallmanage- 
ment Erweiterte 
Notfallkompetenz 
(Stunden)  

weniger als 5 
Jahre 

200 50 20  

weniger als 
10 Jahre 

170 30 20 

mehr als 10 
Jahre 

150 20 20 

(3) Die theoretische Fortbildung kann insbesondere durch Teilnahme
an Fortbildungsmaßnahmen nach den Fortbildungscurricula der
Bundesärztekammer nachgewiesen werden. Sie muss folgende
Inhalte umfassen: a) Die Fortbildung „Berufsbild“ (mindestens 15
Stunden) hat das Ziel, das Berufsbild des nicht-ärztlichen Praxisas-
sistenten im Kontext des deutschen Gesundheitssystems darzustel-
len. Sie soll insbesondere folgende Inhalte umfassen:
● rechtliche Grundlagen und Rahmenbedingungen für die Tätigkeit
des nicht-ärztlichen Praxisassistenten,
● demographische Entwicklung in Deutschland und deren Einfluss
auf die Epidemiologie relevanter Erkrankungen sowie deren Auswir-
kungen auf die ärztliche Versorgung,
● Verfahrensabläufe und Instrumente im professionellen Handeln
des nicht-ärztlichen Praxisassistenten.
b) Die Fortbildung „medizinische Kompetenz“ (mindestens 110
Stunden) dient, aufbauend auf den Grundkenntnissen des nicht-
ärztlichen Praxisassistenten aus Ausbildung und bisheriger Berufstä-
tigkeit, dem Erwerb von erweiterten und vertieften medizinischen
Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in Bezug auf häufig
auftretende Krankheitsbilder und Krankheitsverläufe aus dem haus-
ärztlichen Behandlungsspektrum, insbesondere in Bezug auf ●
nichtinfektiöse, infektiöse, toxische und neoplastische sowie auf
allergische, metabolische, ernährungsabhängige und degenerative
Erkrankungen, auch unter Berücksichtigung der Besonderheiten
dieser Erkrankungen im höheren Lebensalter,
● die Grundlagen der Tumortherapie und der Schmerzbehandlung
von Tumorpatienten,
● die Begleitung palliativmedizinisch zu versorgender Patienten,
● geriatrische Syndrome und Krankheitsfolgen im Alter,
● psychogene Symptome, somatopsychische Reaktionen und psy-
chosoziale Zusammenhänge,
● ernährungsbedingte Gesundheitsstörungen einschließlich diäteti-
scher Behandlung,
● die Überwachung physikalischer Therapiemaßnahmen,
● die Arzneimitteltherapie, deren Interaktionen und Nebenwirkungen,
insbesondere bei geriatrischen Patienten,
● die Früherkennung von Gesundheitsstörungen und häuslichen
Gefahren-potentialen (z. B. Sturzprophylaxe),
● die Wundpflege, Wundversorgung und Behandlung von Dekubitus
und auf
● die Grundlagen der Vorsorge- und Früherkennungsmaßnahmen
sowie insbesondere in Bezug auf folgende Untersuchungs- und
Behandlungs-verfahren:
● Grundlagen der Diabetikerbehandlung einschließlich strukturierter
Schulungen,
● Elektrokardiogramm,

● Langzeit-EKG,
● Langzeitblutdruckmessung,
● Grundlagen der Infusionsbehandlung, enteralen und parenteralen
Ernährung.
c) Die Fortbildung „Kommunikation/Dokumentation“ (mindestens
25 Stunden) dient dem Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und
Fertigkeiten zur Erweiterung der Sozialkompetenz des nicht-
ärztlichen Praxisassistenten, der Fähigkeit zur selbständigen medi-
zinischen Dokumentation sowie zur Kommunikation mit dem Arzt.
Sie soll insbesondere folgende Inhalte umfassen:
● Wahrnehmung und Motivation von Patienten,
● Kommunikation und Gesprächsführung mit Patienten,
● Patienteninformation und -edukation,
● Kommunikation mit Angehörigen,
● Medizinische Dokumentation,
● Kommunikation mit dem Arzt.
Sofern der nicht-ärztliche Praxisassistent über einen qualifizierten 
Berufsabschluss nach dem Krankenpflegegesetz verfügt und in den 
letzten zehn Jahren vor Antragstellung mindestens vier Jahre in 
diesem Beruf tätig war, reduziert sich die theoretische Fortbildung 
auf 80 Stunden. 
(4) Die Praktische Fortbildung soll den nicht-ärztlichen Praxisassis-
tenten zur Anwendung des in der theoretischen Fortbildung Erlern-
ten befähigen. Dazu begleitet der nicht-ärztliche Praxisassistent 
Hausbesuche des Arztes in der Häuslichkeit der Patienten, in Alten-
oder Pflegeheimen oder in anderen beschützenden Einrichtungen 
und übernimmt unter Aufsicht des Arztes Hausbesuche in der Häus-
lichkeit, in Alten- oder Pflegeheimen oder in anderen beschützenden 
Einrichtungen bei Patienten mit unterschiedlichen Erkrankungen. 
Hausbesuche in der Häuslichkeit der Patienten, in Alten- oder Pfle-
geheimen oder in anderen beschützenden Einrichtungen im Rahmen 
von Modellvorhaben und im Rahmen von Fortbildungsmaßnahmen 
nach den Fortbildungscurricula der Bundesärztekammer werden 
angerechnet. Sind in den letzten 24 Monaten vor Antragstellung 
bereits selbständige Hausbesuche in der Häuslichkeit der Patienten, 
in Alten- oder Pflegeheimen oder in anderen beschützenden Einrich-
tungen entsprechend GOP 40240/40260 durchgeführt worden, 
werden diese mit jeweils 30 Minuten auf die Pflicht zur praktischen 
Fortbildung angerechnet.
(5) Die Fortbildung in Notfallmanagement umfasst einen Kurs von 
mindestens 20 Stunden inklusive praktischer Übungen. Der Kurs soll 
insbesondere auf Notfälle in der Häuslichkeit der Patienten, in Alten-
oder Pflegeheimen oder in anderen beschützenden Einrichtungen 
eingehen. Der Kurs ist alle drei Jahre zu wieder-holen. Er soll insbe-
sondere folgende Inhalte umfassen: 
● Vitalparameter und deren Bedeutung,

● Bewusstseinsgrade,
● Vorgehen bei Bewusstlosigkeit, Herz- und Atemstillstand,
● Notfallstressmanagement (Selbstkunde, Umgang mit Patienten
und Ange-hörigen),
● Notfallkunde (Wunden, internistische Notfälle, Traumatologie,
Schädelhirntrauma, Medikamente, Schock),
● Lagerungsarten,
● Kenntnisse des Rettungsdienstes,
● Praktischer Teil mit Übungen am Phantom.
(6) Die Zusatzqualifikation muss durch erfolgreiche Teilnahme an
einer Lernerfolgskontrolle nachgewiesen werden. Die Lernerfolgs-
kontrolle muss bezüglich der medizinischen Kompetenz (Abs. 3 b) in
schriftlicher Form erfolgen. Das Qualifikationsangebot muss von der
Ärztekammer anerkannt sein.

Der vollständige Text der Delegationsvereinbarung kann unter 
www.kbv.de nachgelesen werden. 

http://www.kbv.de/
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